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Sachverhalt: 

Zum Ende der letzten Legislaturperiode wurde im Herbst 2021 vom Bundestag und 

Bundesrat das Ganztagsförderungsgesetz beschlossen. 
 

Das Gesetz beinhaltet die stufenweise Einführung eines Anspruchs auf ganztägige 
Förderung für Grundschulkinder ab dem Jahr 2026: Ab August 2026 sollen zunächst 
alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch darauf haben, ganztägig 

gefördert zu werden. Der Anspruch soll in den Folgejahren um je eine Klassenstufe 
ausgeweitet werden, damit ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen 

1 bis 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung hat. 
 
Der Rechtsanspruch wird im Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) geregelt und sieht 

einen Betreuungsumfang von acht Stunden an allen fünf Werktagen vor. Die 
Unterrichtszeit wird angerechnet. Der Rechtsanspruch soll auch in den Ferien gelten, 

dabei können Länder eine Schließzeit bis maximal vier Wochen regeln. Hier können 
die Länder eine entsprechende Schließzeit regeln. Eine Pflicht, das Angebot in 
Anspruch zu nehmen, gibt es nicht. 

 
Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder soll sowohl in 

Horten als auch in offenen und gebundenen Ganztagsschulen erfüllt werden. Dafür 
müssen bundesweit noch mehr als 800.000 zusätzliche Plätze geschaffen werden. 
 

Der geplante Rechtsanspruch soll die Weichen für eine strukturelle Verbesserung bei 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Chancengerechtigkeit stellen. Mit 

dem Infrastrukturausbau soll zudem ein konjunktureller Impuls ausgelöst werden, 
auch um den Herausforderungen der Corona-Krise zu begegnen. 
 

Konkrete Vorgaben des Landes Niedersachsen zur Umsetzung und Ausgestaltung 
des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung ab 2026 in den Grundschulen liegen 

bisher noch nicht vor. 
 



 In der Samtgemeinde Bersenbrück sind 6 der 7 Grundschulen offene 
Ganztagsschulen. In der Grundschule Eggermühlen wird ein Mittagessen in der 
benachbarten Mensa des Kindergartens angeboten. 

 
Beide Oberschulen in Ankum und Bersenbrück sind teilgebundene Ganztagsschulen. 

 
Die Angebote mit Tagen und Zeiten in den Schulen stellen sich wie folgt dar: 
 

  
          

 
 
 
In den Kindertagesstätten gelten Regelöffnungszeiten der einzelnen Gruppen ab 6,5 

Stunden als Ganztagsbetreuung. Weitere Randzeiten können von den Eltern vor 
und/oder nach den Regelöffnungszeiten hinzugebucht werden. 

 
Der folgenden Übersicht sind die Öffnungszeiten aller Kitas in der Samtgemeinde zu 
entnehmen: 



 
       
In den gelb markierten Kitas wird mindestens in einer Gruppe eine 
Ganztagsbetreuung angeboten.         

  
 

      gez. M. Wernke                     gez. D. Röben-Guhr 
Samtgemeindebürgermeister     Fachdienstleiterin V 
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